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Salr gegenwartigen Interpretation
der 7Zweireichelehre
Von Martın Honecker

Der Streıit die Zweireichélehre‚ ıhre Wirkung und ıhre Geltung War ein
wichtiges Thema deutscher evangelischer Theologie nach 1945 In weıterem
Mafistab, intendiert WAar ohl durchaus ine weltweite Perspektive, hat der
Lutherische Weltbund die Studienarbeit seiner „ Theologischen Kommuissı:on“
7zwıschen Evıan (1970) un Daressalam (197/7) diesem Thema gew1dmet, ine
Arbeit, für welche der Direktor der Studienabteilung während der Jahre
EDr Ulrich Duchrow federtührend W AL Angelegt WarTtr die Stu-
dienarbeit aut ıne Darstellung des Gebrauchs der Zweireichelehre 1n lutheri-
schen Kirchen des Jahrhunderts, eın 1in der 'Tat faszınıerendes und e1IN-
leuchtendes Vorhaben. Dadurch könnten in der 'Tat grundsätzliche Fragen
nach der Bedeutung des hıstorischen, soz1alen und politischen Kontextes für
die Gestaltung VO  - Theologie beispielhaft untersucht und ertforscht werden
und zugleich die Fragen nach der Kontextualıtät VO  } Theologie und nach
der Bedeutung außertheologischer Faktoren für theologische Theoriebildung
einer Klärung nähergebracht werden. Dıie Studienarbeit ertorderte daher
methodisch einen Neuansatz, verglichen mi1it den VO  3 Ivar Asheim heraus-
gegebenen Studien, welche systematische und exegetische Überlegungen VOT-

legten, aber nıicht unterschiedliche und gyesellschaftliche Verhältnisse untfer-
suchten.! Im Unterschied den VOI Asheim publizierten Studiendokumen-
ten geht der uen Studienarbeit vorrangıg die sozialethischen und
gesellschaftspolıtischen Folgerungen Aaus der Zweireichelehre. Voraussetzung
1St jedoch ine historische Darstellung.

Dıie Studienarbeit wurde eingeleitet durch die Herausgabe VON Textbänden

Dar Asheim He Humanıtät un!: Herrschaft Christi, 1969
2 Duchrow/HE. Hoffmann (Hg), Dıe Vorstellung VO  - Zweiı Reichen und Regı1-

menten bis Luther, 'Texte SA Kirchen- un: Theologiegeschichte, he VO:  3 Ruh-
bach, Heft 175 Gütersloh 1972 Abk 1M folgenden: lexte S Duchrow, Hu-
ber UN Reıith (Hg), Umdeutungen der Zweireichelehre Luthers 1m ahrhun-
dert (Texte USW. 21); Gütersloh 1975 Abk 'Texte Z Duchrow un H-
ber (Hg), Dıie Ambivalenz der Zweireichelehre 1n lutherischen Kirchen des Jahr-
hunderts (Texte uSW., He 2Z); Gütersloh 1976
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mMit einer Auswahl historischer Quellen ZUr 7 weireichelehre.?* Auswahl und
Kommentierung der Texte riefen Widerspruch hervor, wobel die Kontro-

VOT allem Heft 24 au  n wurde.? In der 'Tat lassen sich alle
Textbände ıne Reihe VO  un Fragen stellen, weıl theologische Texte, dıe nıcht

unmittelbaren Bezug ZUr 7 weireichelehre haben (B Wilhelm Herrmann,
1n 'Texte Z 41 neben kirchenpolitische und politische Aussagen (Zz:B
Texte über Berichte der Rheinischen Missionsgesellschaft AUus der deutschen
Kolonie Südwestairıka, Texte 215 gyestellt werden, un dadurch SAl
sammenhänge nahegelegt werden, dıe nıcht durchgängıg erwıesen sind. Eben-

fragwürdıg WI1e die Auswahl 1STt sodann das Verhältnis VO  a ext und
kommentierender Erläuterung. Dıie Auswahl der Quellentexte scheint \
nıger nach objektivierbaren historischen Krıiıterien erfolgt se1n denn nach
ıhrer Relevanz für den eleg kirchenpolıtischer Tendenzen; s$1e wirft damıt
die grundsätzliche Frage nach der Relation VO Kirchenpolitik und Wıssen-
schaft auft. Die Auswahl iın Heft mischt beispielsweise Texte VO  3 Fried-
rich aumanfi (S 20), Wilhelm Herrmann S 219; Hermann Jordan )

und arl oll S 25 ff 31 6 die A4aUuUsSs ıhrem jeweıligen größeren
Zusammenhang herausgelöst sind und chronologisch geordnet werden, mit
kirchlichen öffentlichen Außerungen au dem Kirchenkampf S 48 Diese
Kombinatıon VO  an Textauszügen theologischer Autoren, AÄußerungen einzel-
T 1n der irchlichen Publizistik und Voten kirchlicher remı1en kann tür
den Nıchtinformierten 1Ur irreführend se1n. Daher stellt siıch die Frage, ob
überhaupt diese doch ohl für Lehrzwecke gyedachte Auswahl VO  } Tex-
ten sinnvoll 1St. und nıcht stattdessen 1Ur ne historische und ideologiekriti-
sche monographische Darstellung dem Gegenstand angeMECSSCH ware. Eıne
Einzelanalyse erg1bt, zumindest für den Bereich der Texte Aaus der deutschen
Theologie und Kirche, ıne höchst subjektive Auswahl und Wertung

ber auch wenn INa  an unterstellen würde, dıe Auswahl der Quellentexte
ware sachgemäfs erfolgt, bleibt immer noch diskutieren, Ww1e Aaus den
historischen Texten die für die Gegenwart sachgemäßen Interpretationskate-
gyorien gewınnen sind. Heft der 'Texte hat dafür ıne Schlüsselfunktion:
In diesem Heft werden historisch beginnend mi1ıt der Apokalyptik, dem Jah-
wiıisten der „Salomonischen Aufklärung“ (S 575 Platos Polite1ia (S
über Jesus, Paulus, Augustin, das Mittelalter bıs hın Luther zweisprachig
Quellen zusammengestellt. Das Einteilungsschema enthält bereits e1n Urteiıil,
insotern ıne „Dreireichelehre“ als ANZEMESSCIHLCI Interpretationsrahmen den
Texten übergestülpt Ist:! <} Dıie wel Menschengruppen der Herrschaft
(Gottes und der Herrschaft des Bösen (‚zweı Reiche‘)“. < Gottes
direktes neuschaffendes Handeln (geistliches Regıment) 1mM Verhältnis der
Menschen ıhm selbst und der Dienst der Kirche“. Saher Gottes indirek-
Les Handeln (weltliches Regıment) 1mM Verhältnis der Menschen unterein-
ander und die socio-politischen Institutionen.“ Desweiteren entsteht der Eın-
druck, als habe Luther die sogenannte Zweireichelehre einer geschlossenen
Theorie, einem 5 5yStEM: ausgestaltet un diese Theorie dann auf die Praxıs
angewandt. Dıie Frage 1St jedoch, ob Luther nıcht ISI durch konkrete Sach-
iragen (z.B Stellung des Christen Kriegsdienst, Obrigkeıt, Zinsnehmen)
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auf die Thematik der Zweireichelehre stiefß und ob dann nıcht, Zanz 1M Sınne
des Studienprojekts, ein anderes methodisches Vorgehen wählen ware:
Statt Textiragmente AUS unterschiedlichen Schriften Luthers sammeln,
ware dann ANSCIMNCSHSCHCLI, einen Überblick über einıge wenıge Schriften
(Z:B Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 1im SAaNZCH geben und dar-
Aaus einzelne wichtige Abschnitte auszuwählen.

Unter Berufung aut die Textauswahl wurden danach Fallstudien erarbeı-
tEL,; deren VO  3 Duchrow vertafßte Einleitung un Auswertung siıch auf die
Textbände zurückbezieht.* Dıie Einleitung des Sammelbandes VEIIMAS frei-
ıch auch nıcht die historische Lücke schließen, welche zwischen Texte I7
die MIt Luther schliıeßen, un Texte Z die MI1t den konfessionellen Luthera-
LECTINN Stahl CD5 Vılmar und Kliefoth beginnen, überbrücken. Eıne kritische
Besprechung des Sammelbandes, dessen programmatischer Untertitel „Ideo-
logie oder evangelische Orientierung?“ zweıftellos eindeutig gemeınt Wal,
aber 1M Ergebnis doch ıne zweıschne1id1ige Parole ISt, kann freilich bei einer
Reihe VO  - Beıträgen VO  - dem durch Textbände und übergreitender FEinlei-
Lung un: Auswertung vorgegebenen Interpretationsrahmen absehen.

I1
Die Beıträge, welche nıcht unmıittelbar deutsche Kirche und Theologie be-

handeln, sınd VO  3 unterschiedlicher Qualität (wıe 1n allen derartıgen Sammel-
bänden). Fıne Reihe Beıträge lassen sich ohne den Oberbegrift „Zwei Reiche
und Regimente“ besser verstehen als mMi1t ıhm Dies oilt für den iınstruktiven
Beıtrag VO  5 Johannes Aagaard, „Christliche Mıssıon 1mMm Kontext iındu-
strieller Probleme. Die Haltung der Weltmissionskonferenz 1in Jerusalem
1928 und die Reaktion der nordischen lutherischen Kiıirchen“ (S 119—128).
Denn damals W ar kontrovers, ob eine christliche Soz1ialtheorie 21Dt, w1e
siıch Mıssıon und (gesellschaftliches und politisches) Handeln zueiınander VeOeI-
halten. In diesem Beıitrag stellen EPST. die Schlußsätze CZWUNSCH die
Beziehung DA Zweıreichelehre her Auch der Beıtrag VO  3 Armın Boyens
„Luthertum 1M Zeitalter der Diktatoren Der Lutherische Weltkonvent
OE (S 241—272) o1bt einen wichtigen Beıitrag ZUrL kirchlichen elt-
geschichte, der Irrtümer und Fehlverhalten deutschen Luthertums scharf 1NSs
Licht stellt und ıne dunkle Periode eutscher Kırchengeschichte kritisch C1-
forscht und aufhellt Wollte INa  ; treilich hier mit der Zweireichelehre Aargu-
mentıeren, ware nıcht deren Gebrauch, sondern gerade ihr Nıchtgebrauch

befragen, weıl eben das „geistliche Regiment“ sich in den Dienst des

Vgl TIrutz Rendtorff, Dokumentation als Kıirche olitik? ZEF 2 9 1976, 64 —
/ au die Replik VO  3 Ulrich Duchrow un Wo[San Huber, Kirchenpolitik
durch Polemik? ZEE ZU: 1976 144—153 und Trutz Rendtorff}s „Nachbemerkung“,
„Umstrittene rbfolge“,  C ZEFE 20, 197:6; 232

Ulrich Duchrow Hg) Zweı Reiche un Regıimente. Theologie der evangelische
Orıjentierung? Internationale Fall- un Hıntergrundstudien Z Theologie un Pra-
X1S lutherischer Kırchen 1m Jahrhundert. Studien ZuUuUr evangelischen Ethik, Band
13; Gütersloh: Güterloher Verlagshaus Mohn, 1977 Dıi1e Zıtate hne nähere An-
gaben beziehen sıch 1m folgenden auf diesen Band
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„weltlichen“ Regıments stellte und War un dem - MV-Orsatz politischer Ent-
haltsamkeıt“ S 241)

Bemerkenswert sind die Beıträge, die das Verhalten VO  . Kırche und Chri-
Sten 1n Konfliktsituationen ZU Gegenstand haben W 1 skandinavische Be1i-
trage berichten über den Wiıderstand VO  w Kırchen 1mM Weltkrieg
deutsche Okkupation und den eigenen Nationalsozialismus: Torleiv
Austad, »”  1e€ Lehre VO  w} den 7 W Ee1 Regimenten 1m norwegischen Kirchen-
kampfa Füntzehn Thesen“ S 8796 und Henrik Fossing, „  O
Haltung der dänischen Kirche gegenüber der Obrigkeıt während der deut-
schen Besetzung (1940—1945)” S 97-118). Diese Beiträge geben wertvolle
Einblicke ın die Verfassung und in den ınneren Zustand der norwegischen
un dänischen Kırchen, in deren Stellung ZU Widerstandsrecht und in ıhre
kirchenpolitische Ziele und Entscheidungen. Worın siıch £reilich das recht
unterschiedliche Verhalten dieser „lutherischen“ Kıirchen VO  . dem nıcht-
lutherischer Kirchen, und Wr begründet aut theologische Grundsätze „lu_
therischer“ Lehre, signıfıkant unterscheiden soll, wiıird nıcht eutlich.

Dre1 Aufsätze befassen sich MITt er Stellung der Kirche iın den Rassen-
konflikten des südlichen Atfrıka: Lothar Engel „Die Stellung der 1ssıon ZU.

politischen Aufbruch der Namıibianer nach dem Ersten Weltkrieg“ (S 179
145) ze1ıgt, wIı1e sıch die Miıssıon 1n den Dienst kolonialistischer Zwecke stellen
1ef Nur eın Sachkenner wiırd beurteijlen können, 1iNWw1Iewelt die Darstellung
dUuUSSCWOSCH 1St, ob also w die damaligen Konflikte heute 1n den schwar-
Zen Kiırchen überwunden siınd. Unverkennbar 1st jedoch zweıftellos, dafß die
Rheinische Missionsgesellschaft, gepragt VO' Pıetismus, volksmissionarischer
Orientierung un: Eıinflüssen „preußischer“ Obrigkeitstreue und des Kon-
servatısmus, ein ungee1ıgneter Zeuge für das Versagen der „lutherischen“
Zweireichelehre 1St. Der „Ausblick“ auf die 7Zweireichelehre 1St deshalb auch
erkennbar ein Anhang, wIıe auch Ausführungen über das Verhältnis
VO  3 Politik un Mıssıon bei den allermeısten anderen miss1ion1erenden Kır-
chen angefügt werden könnte. Nıcht einmal in dem Aufsatz VO  a Klaus Eich-
holz, ADIie Auseinandersetzung 7zwıschen schwarzen und weıißen Lutheranern
1n Namıiıbiıa nach dem Oftenen Brief 1971“ (S 146—160) iSt die Zweireiche-
lehre zentral. Dıie weißen Lutheraner weıgerten sıch, Kassentrennung und
Rassendiskriminierung der schwarzen Mehrheit als kirchliche Aufgabe er-
kennen und anzuerkennen, un Berufung aut die politische Neutralıität der
Kiırche Die schwarzen lutherischen Kırchen klagten diese Haltung ın einem
„Oftenen Brieft“ 1971 d wobel doch ohl der Skandal der Rassentrennung
iınnerhalb der Kırche noch schlimmer 1St als die Billigung der Politik der
Apartheid. In der 'Tat hat die weiße lutherische Kıiırche sich den rassen1ıdeolo-
gischen Standpunkt der weißen reformierten Kirchen eıgen vemacht! Dıie
Berutfung VO  a Kırschnereit aut die Zweıreichelehre ISt daher nıcht anders
als „1deologisch“ (S 154 Woltram Kıstner „Der Hintergrund des m-
pumulo Memorandums VO  3 1967“ S 161—187) ze1gt auf, dafß die 1n der
Republik Südafrıka 1966 erfolgte Föderation (schwarzer) Evangelisch-Luthe-
rischer Kırchen 1mM suüdlichen Afrıka (FELSKA) überhaupt SE aut eıner
Pastorenkonferenz durch europäische Referenten ans Florin), (S 166), auf
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die Zweireichelehre aufmerksam wurde. Dıie Zweireichelehre dient (vor
knapp zehn Jahren erstmals!) ZUr Begründung des politischen Zeugnisses der
Kırche! Der außerordentlich sorgfältig argumentierende Beıtrag VO  . Kist-
ner kommt T: Schlufßfolgerung, daß nıcht die theologische Lehrtradition der
Zweıireichelehre, sondern politische und gesellschaftliche Interessenlagen be-
herrschend für die Stellung der Kırchen und Theologen 1 Rassen-
onflikt.

Der umfangreiche Beıitrag VO:  o Hans- Jürgen Prien „Identität un Ent-
wicklungsproblematik Dıie Evangelische Kirche Lutherischen Bekenntnisses
1n Brasılien EK (S 189—228) stellt eiınen Ausschnitt der brasılıianı-
schen Kirchengeschichte dar Dominant hıer reilich wiederum wen1-
SC theologische Überlegungen als kulturelle Anlıegen (volkskirchliches 1Jen
ken) und das Rıngen die politische Stellung der Einwanderer. Es geht
iın Wirklichkeit „Marginalisierung und Akkulturation“ der Deutsch-
brasılianer (S 202); das Verhältnis VO  w (katholischen) Brasilianern un
(evangelischen) Deutschen in einem MmMI1t Hılte des Nationalismus sich konsolı1-
dierenden Land Theologisch 08 die Vertreter des Barmer Bekennt-
n1ısses einflußreich (S 216 Diesem Beıtrag würde in  w} Erganzungen Aaus

der Feder anderer lateinamerikanischer lutherischer (oder evangelischer)
Sachkenner wünschen, welche außer Chıile andere Länder Lateinamerikas
berücksichtigen hätten. Ebentalls ergänzungsbedürftig 1St der nordamerika-
nısche Beıtrag. Der Autsatz VO  e} arl Hertz, „Nordamerikanische Perspekti-
Ven Z Diskussion über die Zweireichelehre“ (S 229—240) dokumentiert
ohl eher ine Verlegenheıt. Denn da die Zweireichelehre ın den lutherischen
Kıiırchen der USA, die stark piletistisch gepragt dl  N, keine erkennbare Rolle
gespielt hat und spielt, berichtet Hertz über empirische Untersuchungen der
ethischen Motivatıon und Haltung lutherischer Laıen. Derartıige Motıiva-
tionsforschungen sınd reilıch außerordentlich problematisch un methodisch
ungesichert. Das Ergebnis der „Internalisierung des Willens Gsottes* mufß
nıcht Quietismus und Legalısmus se1nN, und selbst WE dies sein sollte,
ware der Zusammenhang VO  e Gesinnungsethik und faktischem Sozialver-
halten TST erwelsen. Hertzs Beitrag ZUr Einstellungsforschung dürfte
kaum repräsentatıv se1n für die theologischen Bemühungen nordamerikanıi-
scher Lutheraner; vgl als Gegenposıtion: Wiılliam Henry Lazareth Ed.)
The Left and of God, Essays discıipleshıp AN! patrıotism, Phiıladelphia.
Fortress Press Schwerlich repräsentatıv für die Verwendung der
Zweireichelehre iın soz1alistischen Ländern 1St ebenfalls die Eloge VO  a Andor
Muntag, „Theorie un Praxıs der Zweireichelehre in der Evangelisch-Luthe-
rischen Kırche in Ungarn” ( An historischen Informationen enNt-
hält der Beıitrag fast nichts, geschweige denn, da{fß kritische Überlegungen -
gedeutet waren. Hıer werden unübersehbare Lücken deutlich: Andere Stim-
INCH un dh ıne Auswahl anderer Autoren, hätten das Bild umfassender
gestaltet. Neben Berichten Aaus soz1ialistischen Ländern, Aaus Asıen, Afrika
(ohne Südaftrıka) vermiı(ßt INa  a die Stimme des schwedischen Luthertums
und 1mM Grunde auch die der Lutheraner Aaus den USA Dieser Mangel könnte
organisatorische Gründe haben, ware nıiıcht die ZESAMLE Tendenz der Stu-
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dienarbeit unübersehbar gekennzeichnet durch ıne kirchen- und theologie-
politische Option, welche ohl 1Ur Aaus spezifisch deutscher Perspektive 1N1-
germaßen begreiflich wird.

E
Diese Tendenz kommt unverhüllt ZU Vorschein in der Gegenüberstellung

der Beıträge Z7zweler deutscher Theologen, nämlich Aaus der Bundesrepublik
Deutschland, Woltgang Huber, „Barmer Theologische Erklärung und W e1-
reichelehre. Historisch-systematische Überlegungen“ S 3—5 und 4aus der
Deutschen Demokratischen Republık, Heıno Falcke, „Bemerkungen ZUuUr

Funktion der Zweireichelehre für den Weg der Evangelischen Kirchen in der
Deutschen Demokratischen Republik“ S 5—7 Dıie frappierende Paralle-
lıtät der „Argumentationsmuster“ der in beiden Beıiträgen kritisıerten eru-
fung auf die Zweiregimentenlehre gilt als eines der wesentlichen Ergebnisse
der Studie S 29 Beide ale wırd die abgelehnte Posıition gekennzeıch-
net, dafß „die theologisch und kirchenpolitisch verbreitete Meıinung &1Dt,
der christliche Glaube habe 1Ur MIt Motivatıonen, nıcht aber MI1t inhalt-
lichen Kriterien für sozi0-politisches Handeln tun  % (Duchrow 27 LLUTLE

bilde dann eben 1mM Westen die technokratische, 1im Osten die sozialistische
Vernunft die Kriterien (S: 273 Der grundsätzliche Einwand VO Irutz Rend-
torff, 99  1e Zweireichelehre oder die Kunst des Unterscheidens. Bemerkungen
ZUH- theologischen Deutung des Politischen“ ®) diese krı-
tische Einsprüche sıch durch eınen dezidierten Christomon1ismus immun1s1ie-
rende Sıcht steht 7zwischen den Autsätzen VO  3 Huber und Falcke w1e ein Irr-
läufer. Rendtorft analysiert die gesamte Problematik der Zweireichelehre ın
der neuzeıitlichen Gesellschaft der übergreifenden Fragestellung VO  $

Theologie und Politik. Sein systematisch, nıcht historisch angelegter Beıtrag
bringt Fragen 1Ns Spiel, die 1n den übrigen deutschen Beiträgen Sal nıcht -
kannt (und anerkannt) werden und könnte gerade insotfern produktiv WI1r-
ken, als das Zweireichethema Sprengt. Rendtorft erkennt auch deutlich
den „Klerikalismus“, die „ekklesiale Arroganz“ (S 60), der hinter der
Verknüpfung der Zweireichelehre mMi1t der Ekklesiologie autscheint. Dıie VO:

Rendtorft angerıssenen Probleme und aufgewortfenen Fragen überschreiten
freilich weıt die ematık des Sammelbandes.

Falcke skizziert zunächst, w1e 1n der Sıtuation der DHR: die WEe1-
reichelehre „Hiılfe ZUur theologischen Erschließung der gesellschaftlichen Wırk-
lichkeit tür das christliche Leben“ (S 65 bot, nämlich in der Handrei-
chung der Synode der EKU „Das Evangelium und das christliche Leben 1in
der (1959) und in der Handreichung der Bischofskonferenz der

„Der Christ 1n der Deutschen Demokratischen Republik“ (1961)
Dıiıe Zweireichelehre bot damals „das entscheidende Kriterium Z Kritik des
totalıtären Weltanschauungsstaates“ und „Hılfe für ıne dialektische Ver-
hältnisbestimmung u Staat  € S 69) Seit 1968 werde hingegen nunmehr
die Zweireichelehre als „konfliktverdrängende Anpassungsideologie“ S
74 ff benutzt, indem für das weltliche Leben die Weltanschauung des SO-
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7z1alısmus und die Politik des soz1ialistischen Staates Z Norm erklärt werde,
während das Evangelıum 1Ur noch den Glauben als Gesinnung etrefte.
Falcke dokumentiert diese Anschauung ebenso eindrücklich W1e gleichzeit1g
Guünter Jacob in se1ner Schrift „Weltwirklichkeit und Christusglaube. Wıider
ıne alsche Zweireichelehre“, I9 dessen Auseinandersetzung MIt der offi-
z1iell geschätzten theologischen Inanspruchnahme der Zweireichelehre, welche
die Anerkennung des Marxıiısmus-Leninismus als weltliches „Gesetz“ ermOg-
lıcht, in der DDR nıcht veröftentlicht werden konnte. Grundlegend 1St tür
diese Auslegung der Zweireichelehre dıe Trennung VOIL eıl und Wohl
(Falcke E Jacob 22-26).

Zu der scheinbaren Konvergenz VO  3 „westlichem“ und „Östlıchem“ (S@=
brauch der 7 weireichelehre siınd jedoch kritische Anfragen geboten. Falcke
unterscheidet 7wischen einem theologisch zulässigen und einem theologisch
unzulässıgen Gebrauch der Zweıireichelehre: INan wiıird ıhm daher doch ohl
als eıgene Meınung zurechnen dürfen: abusus NO tollit usSsu=m.. Sodann ware
der politische un gesellschaftliche Kontext berücksichtigen. In einem
Weltanschauungsstaat un 1n einer ideologisch gelenkten Gesellschaft wiıird
INAall, AUS W as für Gründen auch immer, MI1t dem „Evangelıum“ argumentie-
DG mussen, auch be1 Fragen, tür die in einer pluralistischen Gesellschaftt die
Berufung auf Vernunft un! Evıdenz des Humanum zureichen. Nur wWenn

in  ®} den unterschiedlichen Kontext nıcht beachtet, überzeugt somıit die
Konvergenz. Weiterhin tehlen für Falckes Beıtrag, verständliıcherweıise, die
kirchenpolitischen und gesellschaftlichen Hintergrundinformatıionen. Wenn
nämlich die strıttigen Sachfragen 1 einzelnen dargestellt und analysıert
würden, dann würde sıch zeıgen, daß eigentlich Sal nıcht die Zweireichelehre
als solche strittig 1St, sondern das Verhältnis VO  a christlichem Glauben und
marxistisch-leninistischer Ideologie un die Auswirkung dieser Ideologie auf
Gesellschafts- und Außenpolitik. Wenn INa  e die Unterscheidung VO  } Wohl
un eıl nıcht für weıiterführend hält, folgt daraus 1ber nıcht, da{f das
Evangelıum unmittelbar Weısung für das gesellschaftliche Leben geben kann

se1 denn, in  o belegte dies ausdrücklich durch Beispiele. Und schließlich
stehen hınter Falckes Erwagungen ZUrFL: gesellschaftlichen Relevanz des Van-
gelıums binnenkirchliche Probleme des Wandels VO  3 eıner Volkskirche
einer Minderheıitenkirche, MIt mannigfachen Folgen für kirchliche Amts-
trager und Gemeindeglieder. Überdies neigen in einer iıdeologisch geschlos-

Gesellschaft auch Kirchen dazu, theologischen Pluralismus für Irag-
würdig halten, da die kıirchliche Posıtion 1n einer nicht-pluralistischen
Gesellschaft und gegenüber einem monol:thischen Staat schwächen könnte.

Der Beıtrag VO  H Wolfgang Huber 1st ıne Theoriediskussion über die bei-
den Theologumena „Königsherrschaft Christı“ 2 Barmer These) und „Zweı-
reichelehre“. Er 1St darın eın typisches Produkt gegenwärtiger deutscher V all-

gelischer systematischer Theologıie. War hätte nahegelegen, in eıner S1EtU2-
tionsbezogenen „Fallstudie“ Kontroversen anhand konkreter Konflikttäile

untersuchen, in denen die Zweireichelehre als Argument benutzt oder ab-
gelehnt wurde: Beispielen dafür mangelt wahrlich nıcht: Der Kirchen-
kampf (Z:D Auseinandersetzung MI1t dem Totalstaat, Eıdesirage, Tschechen-
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krıise) oder die Nachkriegszeit (z.B Auseinandersetzung die Wiıederbe-
wafinung Deutschlands, dıe Atombewaffinung, Denkschriften WwW1e die
SO Vertriebenenschrift „Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des
deutschen Volkes seınen östlichen Nachbarn“, 1965 bieten dazu über-
reiches Anschauungsmaterial. An solchen Beispielen würde sıch jedoch 7e1-
SCNH, da{ß faktisch Sal nıcht Kontroversen Theologumena geht, SOMN-

dern ine Reihe anderer (legitimer!) Faktoren Ww1e divergierende Siıtuations-
analysen, die Einschätzung möglıcher Alternatıven, kirchenpolitische un
politische Interessen un: Sachgesichtspunkte (!) ausschlaggebend Statt
eıner Fallstudie, die historisch nachprüfbar se1ın müßte, legt Huber iıne
systematische Stellungnahme NVOT% Da der Rezensent das abschreckende
Gegenbeıispiel einer „Talschen“ Theologie iSt; 3801 der „richtigen “
Theologie arl Barths und des VO' Barthianiısmus getragenen Votums des
Theologischen Ausschusses der EK  E Zum politischen Auftrag der christ-
lichen Gemeinde (Barmen (1974) 1St Partei. Das se1 ausdrücklich
DESAYT Immerhin se1 Hubers Kriutik angemerkt, da{fß dieser ofFensichtlich
theologische Kritik E  F anhand einer wirklichen oder auch 1U vermuteten

kırchen- und theologiepolitischen Wirkung beurteilen CIMNAS, un: SAl
nıcht sich vorstellen kann, dafß theologische Kritik unabhängıg VO  e solcher
kirchenpolıtischer Effizıienzbeurteilung se1n sıch emühen könnte. Der
Schlufßsatz Hubers: „Dafß dann auch einzelne ethische oder kirchenprak-
tische Entscheidungen, dıie sıch auf diese Fassung der Zweireichelehre orun-
den, iıne Tendenz S Anpassung vorgegebenen Interessenlagen un 1n
diesen enthaltenen Entscheidungsmuster aufweısen, 1St ıne naheliegende
Folge  « (S 52): 1St ohne Nachweis solcher Entscheidungen, und W 1e bereıts
seine Sprache verrat, denunzı1atorisch. Denunz1i1ationen rauchen freilich in
der Regel keine Begründung. Sodann ISt Hubers Fragestellung iıne andere
als die meıine: Be1 der Nachfrage nach der Möglichkeit theologischer Be-
gründbarkeit eıner unıversal ausgerichteten und autf Kommunikationsfähig-
keit angelegten normatıven Ethik erwıes sıch eıne christologische Argumen-
tatıon zunehmend als sachlich und methodisch unzulänglich, wobel auch das
Zitieren VO  3 „Anspruch“ und „Zuspruch“ 1U  I theologiepolitische Funktion
haben kann, aber nıchts Argumenten enthält. Gerade Hubers Ausfüh-
rungen bestärken mich darın. Welche fundamentaltheologischen Konsequen-
AA sich Aaus der Problematik dieses Beıitrags ergeben, 1St noch urchaus often.
Jedenfalls edürtte auch die „Christologie“ W as immer diese Chiftre meıint

der Ideologiekritik, und nıcht I} die „Eigengesetzlichkeit“ der Welt Und
schliefßlich 1St die Auseinandersetzung mi1t der Tradition der Zweireichelehre
LLUFr eın Aspekt der rage nach dem Verhältnis VO  w Humanıtät und Chri-
stusbekenntnis, VO rationaler Evıdenz und Glaube, aber nıcht das entschei-
dende Krıterium, weıl das Sachproblem kein konfessionelles, „lutherisches“
Spezialthema iSt: Kurzum: Der Beitrag VO  3 Huber verdeckt durch seıne
kontessorische Emphase mehr den derzeıtigen Stand der Kontroverse als
ZUuUr Klärung der tatsächlichen strıttıgen einzelnen Fragen und Argumen-
tatıonen beıträgt; iıne derartıg angelegte Diskussion tührt nämlich das
ernsthafte theologische Gespräch und ıne wıssenschaftliche Debatte ad ab-
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surdum, da S1Ee allein auf den Austausch VO  - Bekenntnissätzen oleichsam
als ıne Art „evangelischer“ Kennmarken hinausläuft.

Ulrich Duchrow hat MI1t seinem Buch „Christenheıit und Weltverantwor-
Ltung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre“;
1970; i1ne kenntnisreiche, 1ın Darstellung und Urteilen difterenzierte, —

spruchsvolle Untersuchung AA Thema vorgelegt. An dieser seiner Unter-
suchung sınd seine „Einführung“ (S 9—32) und se1n „Nachwort“ S PTE
304) vorliegenden Sammelband InNnessen. Gewiß enthielt auch „Chri-
stenheit und Weltverantwortung“ einzelne antechtbare systematisch-theolo-
gische Auswertungen und zab der Schlufß S 595 (} eın ZuUur (Gsesamtunter-
suchung inkongruentes Programm. ber „Chrıistenheıit und Weltverantwor-
tung“ eistet einen Beıtrag Zur historischen Klärung, weıl Duchrow hier
den Texten selbst arbeıitet, W as die Einleitung des Sammelbandes „Luther
und der Gebrauch und Mißbrauch der ‚Zweıreichelehre‘ in Theologie, Praxıs
un Institution lutherischer Kırchen ein1ge gyeschichtliıche Beispiele“ nıcht
eistet S Wıe T 'Texte S 13) und Obrigkeıt (S S43 faßt Duch-
TO 1M Sammelband (S seine Interpretation VO  a} Luthers Zweireiche-
lehre 1n einem Dıagramm INn Im Vergleich MIt den beiden anderen,
identischen, Schemata 1St das L1ECUEC Schema noch komplizierter, zumal INn  w}

sıch, verstehe ich die AÄAnweısung auf richtig, 05 dreidimensional
vorstellen müßte. Man annn über den Erkenntniswert derartiger theologı1-
scher Dıagramme grundsätzlıch geteilter Meınung se1nN; dieses Schema 1St
jedenfalls ıne verwirrende Konstruktion.

Methodisch fällt auf, da{ß (einmal) dıe gesamte Studienarbeit VO:  3 vornher-
eın auf ıne bewertende Stellungnahme angelegt 1St IC rage der Bewer-
Lung 1St bewußt eingeschlossen“ (S 11) Solcher Wertung annn 114  w} sich g-
wıiß nıcht entziehen; aber auch WEn „aktuelle kiırchenpraktische Motive“
erkenntnisleitendes Interesse sınd S 10), sollte in  5 doch dıe rage des Ver-
hältnisses VO:  3 historischer und sozialwissenschaftlicher Forschung und Wer-
Lung mehr Aufmerksamkeiıit zuwenden, als hier geschah. (Sodann) wırd VO  w
einer „kritischen“ „theologischen Methodologie“ gesprochen, ohne daß —
kennbar wird, dafß der Streıit die theologische Relevanz der Vernunft
etztlich Streıit die Grundsatzirage ISt, ob überhaupt ıne „theologi1-
sche“ Methodologie zibt und gyeben kann, oder ob „Methoden“ eben immer
nicht-theologisch sind, und W CL S1Ee überprüfbar Jeiben sollen, der Vernunft
zugänglich se1n mussen.

Dıie Skizze des „hıstorischen Hiındergrunds“ reicht VO:  ; Luther bıs ZuUur

Gegenwart S 11—26 Zugrunde lıegen die Texte I A} und ZZ deren Aus-
ahl un Kommentierung gerade umstritten 1St. Dıies se1 1Ur Beispielen
erläutert. Für Luther wırd zutreftend bemerkt, habe keine M  INMECIL-
fassende Lehre“ der Zweıiıreiche „entwickelt“ (S 11) Dıie antiklerikalistische,
antimönchische und antiıenthusiastische Front 1St richtig gekennzeichnet. ber

bleibt> dafß Luther neben der 505 Zweireichelehre andere damıt
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N1|  cht ausgeglichene Interpretationsmuster verwendet. Dazu gehören: die
Dreıiständelehre vgl dazu: Wiıilhelm Maurer, Luthers Lehre VO  z den dreı
z  Hıerar:  1en und iıhr mittelalterlicher Hıntergrund, Bayerische Akademie der
Wıssenschaften, Jahrgang 19/0; Heft 4, München 9 Luthers Auslegung
des Gebots oder die Vorstellung VO' „christlıchen Körper“ corpus Chri-
stianum). Auch Luthers Obrigkeitsverständnis 1ST nıcht eintach Au der W e1-
reichelehre abzuleiten. Luther WAar keıin neuzeıtlicher evangelisch-theologi-
scher Systematiker, der einem theologischen Systemzwang folgte. Weiterhin
entstand Luthers 50 Zweıreichelehre, WI1e nochmals festzuhalten, 1n der Er-
Orterung konkreter Sachfragen (Z:B Gehorsamsforderung der Obrigkeit,
Wıderstandsrecht, Türkenkriege). Dıie Arbeiten VO  w Gerhard Müller, Luthers
Zweı-Reiche-Lehre in der deutschen Reformation, 1n Otto Kaiıser (Hg.),
Denkender Glaube, Festschrift Carl Heınz Ratschow, 1976; 47—69, und
VO  w} Hermann Kunst, „Evangelischer Glaube und politische Verantwortung.
Martın Luther als politischer Berater, se1nes Landesherrn un seine Teıil-
nahme den Fragen des Oftentlichen Lebens“, 1976, erweısen die Sıtuations-
bezogenheit VO  3 Luthers AÄußerungen. Luther entwart nıcht ıne Zweireiche-
lehre, sondern suchte ine seelsorgerliche AÄAntwort auf Fragen des weltlichen
Lebens.

Die eıit zwıschen Luther und dem konfessionellen Luthertum und Kultur-
protestantısmus des 19 Jahrhunderts fällt aktisch Aaus. In der „Einleitung“
vermißt INa neben einem difterenzierteren Eingehen auf die nachlutherische
Orthodoxie VOr allem einen Hınwelıs autf Pıetismus und Aufklärung. Immer-
hin kannte der Pietismus seit Spener ıne „christokratische“ Sozıiallehre, mıiıt
Hılfe eines monistischen Reichsgottesverständnisses, das eınen starken ekkle-
siologischen WwWenn auch kirchenkritischen Bezug enthielt (und der VO  —
Duchrow angestrebten Konzeption nıcht ganz terne stehen dürfte).

Zur „Entwicklung bis ZUuU Ende des Ersten Weltkrieges“ (S blei-
ben vielerlei Anfragen, VOL allem, ob das Geschichtsbild tatsächlich ursiäch-
lıch anhand der Zweireichelehre bestimmen 1St. Sozialgeschichte und WI1S-
senschaftsgeschichtliche Entwicklungen, die auf aufgezählt sınd, sprechen
jedenfalls den hier vorgelegten 1 wesentlichen ideengeschichtlichen
Abriß Der pauschale Vorwurf des „Dualismus“, „Talsch verstandener
Dualismen“ (S DE einer „deutsch-lutherischen dualistischen Anpassungsposi1-
tiıon“ (S 32) 1St sicherlich iırreführend, da weder der Begrift „Dualismus“
klar 1n seinem Sprachgebrauch bestimmt 1sSt noch ausgesprochen wiırd, ob die
Alternative e1in, wI1e immer näher bestimmender „Monısmus“ se1ın oll und
VOrLr allem ıcht einsichtig gemacht wird, ob nıcht 1mM Grunde die Geschichte,
gverade auch 1n iıhren Irrtümern un: Fehlwegen, viel komplexer 1st, als solche
Deutungskategorien zugestehen. Duchrows eigener Definitionsvorschlag:
„Luthers Reıiche- und Regimentenlehre meınt, 1ın kürzester Zusammenfassung,
die doppelte Kampfstrategıie (CSottes 1n der Geschichte die Mächte des
Bösen un die empfangend-tätige Kooperatıon der Menschen und ihrer In-
stiıtutionen ZUur Heılung der Welt 1n Gerechtigkeit“ (S 303), 1St Ausdruck
einer Verlegenheit; denn Worte W1€e „doppelte Kampfistrategie Gottes ın der
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Geschichte“ und „empfangend-tätige Kooperatıon der Menschen und iıhrer
Institutionen“ sınd WAar evokatıv, aber nıcht analytisch-kritisch.

Man wırd überdies fragen haben, ob die Vorstellung VO  w} einer Dr
schlossenen 7 weireichelehre nıcht OT: das Ergebnis eıner verhältnismäßig
spaten Phase des Kirchenkampfs 1St Grundlegend wırd der Begrift als ter-
mM1nNus technıcus eigentlıch ST in Harald Dıems Dissertation „Luthers Lehre
VO den WEel1 Reichen“, 1938 Die Genesı1ıs der Vorstellung VO  z eiıner WEe1-
reichelehre 1St für das Jahrhundert noch nicht zureichend geklärt. arl
Barth spricht 1n Auseinandersetzung mıiıt Paul Althaus, Grundfragen der
christlichen Sozialethik, 197297 (JetZt, in: Moltmann, Anfänge der dialekti-
schen Theologıe, ThB 1 1962, 152—165) polemisch VO  a der „Luther-
schen Lösung“, der „paradoxen Lehre VO den Z7wel Reichen“ (S 156) Paul
Althaus selbst (Religiöser Soz1alısmus. Grundfragen der christlichen Soz1al-
ethık, 19021 61) hingegen redet nıcht VO  Z einer Zweıreichelehre, sondern
VO: „Dualismus“ VO  3 Privatmoral und Amtsmoral. FEFranz Kaus „‚Außerliche
Ordnung‘ und ‚Weltlich Dıng‘ 1ın Luthers Theologie“, 1959 erwähnt 1U  \a be1-
läufig das „Zweireicheschema“ (S 11 Anm 2 das „Zweireicheproblem“
(S Anm 15 vgl 53, 147) Seine Untersuchung oilt den Fragen der Be-
urteilung VO  a SINAtUr „Vernunft“, „Welt“ und „Liebesgebot“ in Luthers
Theologie, nıcht einer Zweiıreichelehre. Im Mittelpunkt selner Untersuchung
steht darum das se1it der Kontroverse zwischen arl oll und Ernst Troeltsch
strıttige Verhältnis VO  w} Naturrecht und Liebesgebot bei Luther. Dabei betont
Lau zutreffend, da{fß erst der Problematik der gyöttlich-weltlichen Ordnung
siıchtbar werde, „dafß das Zweireicheproblem ein Problem der vıta Christiana
ist Ja 1ıne Dialektik 1 qAQristlichen Glauben betrifit“ S Anm Er
sıeht also den anthropologischen Ansatz der „Zweıreichethematık“, der spa-
GT vieltach verkannt wurde.

Auch 1 Kirchenkampf spielte zunächst die Zweireichelehre keine Rolle,
ohl aber das Verhältnis VO  - „Gesetz und Evangelium“, VO'  - Gottesgesetz
un Volksgesetz (vgl. Texte Z 48 CT die, vermutlich VO  s Emanuel
Hırsch verfafßte (vgl Texte Zl 135 Anm 59} „Denkschrift der Reichs-
kirchenregierung“ VO Julı 1934 beruft sıch tür die staatliche Kirchenpolitik
auf die „reformatorische Lehre VO  3 den Z7wel Reichen“ (Texte Zn 5/7) Dıie
Bedeutung Emanuel Hırschs für die Ausarbeıitung der Zweireichelehre VeCI-

diente noch weıtere Untersuchung.
Eigentlich wirksam wurde eıne Zweireichelehre TYST 1n der deutschen Nach-

kriegstheologie, die treıilıch diese Lehre rasch 1ın ein „Tast unentwirrbares Pro-
blemknäuel‘ Sauter, Zur Zwei-Reiche-Lehre Luthers, (Hg), ThB 49,
173 Eınleitung VIL) verwandelt hat Miıt diesen Bemerkungen oll nıcht
der Anschein erweckt werden, als ob nıcht die 1n der Aufgabe der Unter-
scheidung der Zzwel Reiche enthaltenen Sachfragen durchaus csehr viel alter
waren. Sıe wurden immer 1n der Theologiegeschichte erortert, ZU. Teil frei-
lıch csehr dıiıfterenziert und reflektiert. Der Begrift Zweireichelehre und die
ıhm zugeschriebene Theorie 1St jedoch ohl nıchts anderes als eın Konstrukt
der Theologiegeschichte. Insofern kann allerdings ın der Tat auch
eın diesem Begriff orjlentierter theologiegeschichtlicher UÜberblick NUr kon-
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struktivistisch verfahren, dafß historisch nıcht einmal falsıfiziert werden
kann und braucht. Dıies macht auch einsicht1g, die interessanten und
ınformatıven Fallstudien dieses Bandes eigentlich des Rückgriffs aut die
Zweireichelehre nıcht bedürten.

1)as Nachwort Duchrows, „Iypen des Gebrauchs und Mißbrauchs einer
Lehre VO  - WwWwe1 Reichen und Wwe1 Regimenten“ (S 273—304), dokumentiert
die Schwäche solchen theologischen Konstruktivismus. Duchrow 111 be1 SEe1-
ner Biıldung VO  - Typen sıch offenkundig Max Webers „Idealtypus“ Orıen-
tieren. Allerdings esteht eın wesentlicher Unterschied: Max Webers Ideal-

oll ine Abstraktion VO  a konkreten historischen Erfahrungen und Be-
obachtungen se1in klassıiıkatorischen und heuristischen Zwecken. Ihre
„Konstruktion innerhalb empirischer Untersuchungen hat 1Ur den Zweck,
die empirische Wirklichkeit mıiıt ıhm ‚vergleichen‘, ıhren Kontrast oder
ihren Abstand NC Idealtypus oder ıhre relatıve Annäherung ıhn fest-
zustellen, S1Ee MI1t möglichst eindeut1ig verständlichen Begriften be-
schreiben und kausal zurechnend verstehen und erklären können“
Weber, Ges Auftsätze Z Wissenschaftslehre, 535 Max Webers
Idealtypus oll der Beschreibung dıenen; 1St „deskriptiv“. Duchrows
Typenbildung zielt dagegen auf Wertung; s1e 1St SHOfMAatIYy.. Das ze1igt siıch
bereıits 1n der Wortwahl: „ 1vp Undifferenziert-integrierte Anpassung
faktische Machtstrukturen.“ „Iyp Dualistisch-difterenzierte Anpassung
taktische Machtstrukturen.“ „Iyp Dıfferenziert-integrierte Teilnahme
Kampf Gsottes dıie Anpassung der Mächte die verallgemeinerungsfähi-
gCch (langfristigen) Lebens- und Freiheitsinteressen des Menschen in allen
seinen Beziehungen“ S 274 vgl sodann die Anwendung 285 Typ
un kennzeichnen ein verwerfliches (S 785 fE.); Iyp ein richtiges Ver-
halten, wobei die unterschiedlichen Sıtuationen freilich erheblichen ıfe-
renzıerungen in der Typenbeschreibung nötıgen (S 289 Dıe einzelnen
Kategorien und Krıterıien, die Duchrow ZALT: Beschreibung und Beurteilung
des vorgelegten Materials der Fallstudien verwenden vorschlägt, sind für
sıch CHNOMMECN jeweıils durchaus diskutabel. Ebenso berechtigt 1St der Hın-
WEeIlS aut Problemfelder w1e „Macht und das Problem der Leg1itimität“ S
DA oder die Untersuchung des „Interessenbegriffs“ (S 284) Zuzustim-
inen 1St auch der Beachtung der „Institutionen“ (S 296 f£); da Ethik und (562
schichtsforschung nıcht L1LUI mIt individuellem und personalem Verhalten,
sondern MIt Instiıtutionen siıch befassen haben Indiskutabel 1St allerdings
m. E die konstruktivistische Integration verschiedener, D ganz Nier-

schiedliche Frageebenen betrefftenden Aspekte einem handhabbaren Ra-
Ster. SO stellt Wr Duchrow ine N: Reihe VO beachtenswerten Gesıichts-
punkten ZUSAaMMECN, aber insgesamt 1St se1ın Ansatz methodisch und in seiınen
Wertungen argumentatıv ungesichert und außerordentlich fragwürdig. An
diesem Ansatz ließe sich grundsätzlich die innere Problematıik eines kon-
struktiv verfahrenden theologischen Vorgehens aufzeıgen, das meınt, etztlich
unabhängıg VO  an historischer Forschung weiıl Geschichtsforschung für die
Theologie NUur die Funktion einer „Hilfswissenschaft“ haben könne theolo-
xisch urteilen können.

13Ztschr.
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Eıne kritische Besprechung des Sammelbandes tührt einem höchst Z7WeE1-
spältigen Eindruck. Posıtiıv würdigen 1St die Absıcht, anhand VO  w} Fall-
studıen Material für einen Vergleich der Theologie und Praxıs lutherischer
Kırchen 1 Jahrhundert gewınnen. Eıne Reihe VO  3 Einzelbeiträgen
o1bt dazu wertvolle Informationen und Anregungen. Anregungen geben
durchaus auch dıejenıgen Beıträge, die durch ıhre Fragestellungen und Wer-
tungen Wiıderspruch hervorrufen. Die Leitfrage „Ideologie oder evangelische
Orıjentierung?“ allerdings enthält bereits ıne methodisch nıcht abgesicherte
Hypothese, nıcht NUr weıl der Begrıft „Ideologie“ unzulänglich geklärt wiırd
(vgl. Duchrow 261); sondern weıl offenkundig die theologische Position
derer, welche diese Studienarbeit anregten, selbst per definitionem sıch
ıdeologiekritisch versteht, da{ß S1e keiner weıteren, ausdrücklichen Ideologie-
kritik mehr sıch unterzieht. Methodisch wırd diese Posıtion durch einen theo-
logischen Konstruktivismus W  9 WwW1e sıch Wr dem Einfluß
arl Barths 1n der deutschen evangelischen systematischen Theologie einge-
bürgert hat Dieser theologische Konstruktivismus 1St aber letztlich weder
durch historische noch durch sozialwissenschaftliche oder ideologiekritische
Kritik erschüttern, da seiıne Urteile als „theologische“ für iın sıch selbst
begründet hält Analytische oder hermeneutische Methoden, VO  > der h1ı-
storischen Forschung als „Hılfswissenschaft der Theologie“ schweigen,können deshalb WAar durchaus illustrativ benutzt werden, haben aber keine
prinzıpielle Funktion. Wenn die Konzeption dieses Projekts einen Endpunkt
eines derartigen „theologischen“ Vertahrens bezeichnet, könnte dies urchaus
VO  e} Gewınn se1n. Voraussetzung für 1ne sinnvolle Weiterführung der mMit
Recht in dem Sammelband aufgenommenen sachlichen Fragestellungen ware
deswegen eın methodischer Neuansatz, 1n dem auch die historische Kritik,
neben sozialwıssenschaftlichen und ideologiekritischen Verfahrensweisen, ın
ıhrer Eıgenständigkeit ANSCMESSCH ZUT Geltung kommen könnte und müßte.


